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Staatliche Vermögensbildung sadilidier betrad iten  I

Die Diskussion um die staatliche 
Vermögensbildung flammt in 

regelmäßigen Abständen w ie d e r , 
auf, sei es im Zusammenhang mit 
der Eigentumspolitik der Bundes
regierung, sei es — wie gegenwär
tig — im Rahmen der alljährlichen 
Etatdebatte. Die N atur des The
mas bringt es mit sich, daß dabei 
in der Regel Ideologie und Ressen
tim ent gegenüber sachlichen Er
örterungen überwiegen. Das gilt 
für die neoklassischen V erfediter 
eines modernen „Nachtwächter
staates", der die Kreise seiner 
W irtschaftsbürger ja  nicht stören 
soll, im allgemeinen und für die 
Interessenvertreter der verm eint
lich Beraubten in Verbänden und 
Organisationen im besonderen. 
Zweifellos wirft die staatlidie V er
mögensbildung auch eine Reihe 
w ahrhaft politischer Probleme auf, 
deren Lösung nicht ohne W ert
urteile möglich ist. Noch wichtiger 
aber ist als Voraussetzung die Ein
sicht in die Sachzusammenhänge.

F orm en  staa tlicher  
V erm ögensb ildung  . . .

Die M ißverständnisse beginnen 
schon mit dem Begriff der staat
lichen Vermögensbildung. Zur Klä
rung sei hier einmal die Rechnung 
für das Jah r 1961 erläutert. Damals 
betrug die Ersparnis aller öffent
lichen H aushalte in der Bundes
republik — d. i. der Überschuß der 
laufenden Einnahmen über die lau
fenden Ausgaben — 26,7 Mrd. DM. 
W ie wurde dieser Betrag nun ver
wandt? Zunächst entfielen 5,7 Mrd. 
DM (netto) auf Vermögensübertra
gungen an Unternehmen und pri
vate Haushalte. Die verbleibende 
Ersparnis der öffentlichen Haus
halte schlug sich mit 9,4 Mrd. DM 
in Sachinvestitionen und mit 11,6 
Mrd. DM im Geldvermögen (netto) 
nieder. Diese Begriffe sind formal 
allgemein verständlich, aber w ahr
scheinlich w erden gerade deshalb 
d ie  Tatbestände, die sich hinter 
ihnen verbergen, längst nicht im
mer riditig gesehen.

Die Sachinvestitionen d er öffent
lichen Körperschaften etwa haben 
eine ganz andere Struktur als die 
des privaten Sektors. Sie bestehen 
zu 9 0 “/# aus Bauten: Straßen, Er
ziehungs- und Forschungsanstalten, 
Krankenhäuser, Verwaltungsgebäu
de usw. Niemand wird hier bezwei
feln, daß es sich ausnahmslos um 
dem Staat vorzubehaltende Tätig
keitsbereiche handelt.

. . . vo n  d e r  W irtscha ftsordnung  
vorgegeben

Anders v ielleidit bei der Geld
vermögensbildung. Sieht man von 
rein finanztechnischen Transaktio
nen ab, so handelt es sich — neben 
den Krediten an das Ausland (Ent
wicklungshilfe) und Berlin — im 
wesentlichen um Kredite an Unter
nehmen, die direkt oder über das 
Bankensystem vergeben werden. 
Dazu zählen vor allem die be
trächtlichen Darlehen, die für den 
W ohnungsbau zur Verfügung ge
stellt werden sowie für Betriebe in 
Notstandsgebieten, für die Land
wirtschaft und zur M ittelstands- 
förderung; der Haushalt des ERP- 
Sachvermögens z. B. zeigt eine 
weite Skala. In allen diesen V er
wendungen ist grundsätzlich durch
aus der ausschließliche Einsatz pri
vater M ittel denkbar. W enn hier 
der Staat — als Inbegriff aller öf
fentlichen Körperschaften — den
noch in so großem Umfang als Kre
ditgeber auftritt, so eindeutig mit 
der Absicht, aus wirtschafts- und 
sozialpolitischen Gründen die Er
gebnisse des Marktmechanismus zu 
korrigieren und auf diese W eise 
vor allem die „soziale“ M arktw irt
schaft zu verwirklichen.

Die A rt der öffentlichen verm ö
genswirksamen Ausgaben ist also 
weitgehend durch die W irtschafts
und Gesellschaftsordnung in der 
Bundesrepublik vorgegeben. Strit
tig kann ihr Umfang sein. Für die 
genannten Bauinvestitionen und 
die W ohnungsbaukredite liegt die 
Begrenzung angesichts der Dring

lichkeit des Bedarfs wohl nur in 
der Kapazität der Bauwirtschaft, 
d ie  übrigen Kredite sind einwand
frei das Resultat politischer Ziel
setzungen, deren Trend gegenwär
tig keineswegs auf Einschränkung 
gerichtet ist.

M ehr ö ffen tliche  V erschuldung?

Mit diesen Betrachtungen ist 
aber nur eine Seite der staatlidien 
Vermögensbildung erfaßt, quasi 
die Verwendungsseite. W äre nicht 
eine andere Form der Finanzie
rung möglich und sogar angebracht, 
nämlich der Ersatz staatlicher Er
sparnisse durch öffentliche Kredit
aufnahme? Auch diese spezielle 
Forderung hat w ieder konkret ein 
tagespolitisches und ein ordnungs
politisches Ziel, nämlich die Sen
kung der laufenden Steuerlast und 
die Förderung der privaten Eigen
tumsbildung auf Kosten der staat
lichen. Dabei leisten klassische 
Grundsätze der Finanzpolitik Hilfe
stellung: Laufende Hinnahmen sol
len nur laufende Ausgaben finan
zieren, bzw. vermögenswirksame 
Ausgaben sind durch entsprechende 
Einnahmen zu decken, d. h. vor 
allem durch Kreditaufnahme.

Auszunehmen sind dabei von 
vornherein die Sozialversicherun
gen, deren laufende Ersparnis (1961: 
3,4 Mrd. DM) ohnehin nur für eine 
Teildeckung der gleichzeitig ent
stehenden Ansprüche auf zukünf
tige Leistungen ausreicht. Wie 
steht es aber bei den Gebietskör
perschaften? Man kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, daß die 
genannten Grundsätze bis zu einem 
gewissen Grade Ordnungsvorstel
lungen über das V erhältnis zwi
schen dem staatlichen und dem 
privaten Sektor widerspiegeln, die 
heute schlechthin überholt sind. 
Vor allem aber: Kann man noch 
daran festhalten, wenn die defini
tionsgemäß vermögenswirksamen 
Ausgaben in den gegenwärtigen 
Größenordnungen zu quasi-laufen
den Ausgaben werden? Die großen 
Aufgaben auf den Gebieten des 
V erkehrs- und Städtebaus, der 
W asserwirtschaft, der Forschung
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usw. sowie die vielfältigen An
sätze der Strukturpolitik, etwa im 
Zusammenhang mit der fortschrei
tenden Integration, werden noch 
ständig wachsende M ittel erfordern.

K ein e  L a stenverlagerung  
a u f  d ie  Z u k u n ft

Schon diese Überlegung macht 
das Argument fragwürdig, daß 
künftige Generationen — über die 
Tilgung heute aufgelegter Anlei
hen — Gegenwartslasten m ittragen 
sollten. Das gilt vollends, wenn 
man sich klarmacht, daß die reale 
Ersparnis in Form des Konsumver
zichts immer im Zeitpunkt der 
Investition erfolgt. Die Frage ist 
allein, ob die V erteilung dieses V er
zichts im Verhältnis der Steuerlast 
oder der Zeichnung öffentlicher 
Anleihen erfolgt. Daraus allerdings 
könnte in der Tat die Folgerung 
abgeleitet werden, die zweite Fi- 
nanzierungsart sei unbedingt vor
zuziehen, weil sie freiwillige Er
sparnisse mobilisiert. Aber hier 
stellen sich verschiedene prakti
sche und grundsätzliche Probleme.

Voraussetzung für den Ersatz 
von Steuermitteln durch staatliche 
Schuldaufnahme ist zunächst, daß 
die Ersparnis genügend hoch ist 
und auch dem Staat zur Verfügung 
gestellt wird. Die jüngsten Vor
schläge, für die Darlehnsgewäh- 
rung an den Fiskus Steuerpräm ien 
zu gewähren, drücken nur zu deut
lidi die bestehenden Zweifel aus. 
Das Ziel, so die Steuerlast zu sen
ken, wird zudem nur in der Gegen
wart erreicht, die künftige Steuer
last aber wird, um den Zinsauf
wand erhöht, um so schwerer.

Die Befürworter dieser Lösung 
sehen nun häufig den entscheiden
den Vorteil darin, daß dann jeden
falls private Vermögensbildung an 
Stelle der staatlichen erfolge. Das

trifft auch zu, aber da ihre V ertei
lung letztlidi von der Sparfähig- 
keit bestimmt wird, dürfte damit 
gewiß nicht die angestrebte breite 
Vermögensstreuung gefördert wer
den — im Gegenteil. Auf die 
Dauer ergibt sich dann über die 
steigenden Zinszahlungen noch eine 
zusätzliche Einkommensredistribu
tion, die ebenfalls den herrschen
den Prinzipien in der Verteilungs
politik entgegenwirkt.

P ra g m a tism u s s ta tt D ogm en!

Diese Hinweise sollen keines
wegs eine V erurteilung der Ver
schuldung des Staates schlechthin 
sein, sondern allein ihre Schatten
seiten aufzeigen. Grundsätzlich ist 
in der Frage der staatlichen Ver
mögensbildung jedes dogmatische 
Urteil fehl am Platze. W arum soll 
nicht Gemeinschaftseigentmn — 
und das ist doch Staatsvermögen 
— überall dort gebildet werden, 
wo Gemeinschaftsaufgaben w ahr
genommen werden. Und dies ist 
der Fall, solange der Staat nicht 
ohne anerkannte wirtschaftspoli
tische Zielsetzungen seine Betäti
gung in privatwirtschaftlichen Be
reichen ausweitet.

Angemessen ist hier allein eine 
funktionelle Betraditungsweise. Ge
lingt es der öffentlichen Hand,

ihren notwendigen Finanzbedarf 
weitgehend aus laufenden Einnah
men zu decken, so sollte das an 
sich noch kein Grund zur Klage 
sein. Falls jedoch die dabei ent
stehende Abgabenbelastung des 
privaten Sektors der Volkswirt
schaft die Verwirklidiung der kon- 
junktur- und wachstumspolitischen 
Zielsetzungen gefährdet, dann wäre 
es nur angebracht, die Steuerlast 
zu ermäßigen und sta tt dessen Kre
dite aufzunehmen. Dieser Linie 
folgt z, B. die Finanzpolitik der 
Regierung in den USA.

Versucht man nun, diese Erkennt
nisse auf die aktuelle Fragestel
lung in der Bundesrepublik anzu
wenden, so ist in der gegenwärtig 
etwas labilen Konjunkturlage ganz 
offensichtlich jede Steuererhöhung 
zur Deckung des gestiegenen staat
lichen Finanzbedarfs ausgeschlos
sen. Aber auch eine verstärkte 
Auflegung von Anleihen, die 
schließlich auf dem Kapitalmarkt 
ebenfalls mit dem steigenden Ka
pitalbedarf der Unternehmen kon
kurriert, ist keineswegs die geeig
nete Alternative, solange nicht 
alle Möglichkeiten des Finanzaus
gleichs zwischen den öffentlichen 
H aushalten — vor allem zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden — 
ausgesdiöpft sind. (G,G,)

Wachsendes Staatsvermögen als Korrelat der Marktwirtsdiaft

D ie  Nettovermögensbildung in der 
Bundesrepublik betrug von 1950 
bis 1959 insgesamt 292,8 Mrd. DM. 
H iervon entfallen 77,9 Mrd. DM 
bzw. 26,6 “/o auf private Haushalte,
106,3 Mrd. DM bzw. 36,3 Vo auf Un
ternehmungen und 108,6 Mrd. DM 
bzw.. 37,1 "/tt auf die öffentlichen 
Haushalte. Sowohl die überaus 
starke Selbstfinanzierung der Un

ternehmungen als audi der erheb
liche Umfang der öffentlichen V er
mögensbildung sind bem erkens
w ert und werden in der w irt
schaftspolitischen Diskussion als 
problematisch empfunden.

Hinsichtlich der Selbstfinanzie
rung ist man sich weitgehend dar
über einig, daß sie einerseits eine
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Voraussetzung für das schnelle 
W adistum  der w estdeutsdien W irt
sdiaft nadi dem Kriege w ar und 
daß sie andererseits zu einer ein
seitigen Vermögensbildung zugun
sten der Unternehmer geführt hat. 
Von der öffentlidien Vermögens- 
bildung w ird behauptet, sie unter
höhle die Eigentumsverfassung; sie 
stelle eine Sozialisierung auf kal
tem W ege dar und bedeute eine 
ernste Gefahr für die bestehende 
m arktw irtsdiaftlidie Ordnung.

Vielschichtiger V erm ögensbegriff.. .

öffentlidies Vermögen ist die 
Gesamtheit der dem Staat vorwie
gend privatreditlid i zustehenden 
Sadien und geldwerten Redite, 
verm indert um die diesen Vermö
genswerten gegenüberstehenden 
privatreditlid ien  Verbindlidikeiten. 
N adi seiner funktioneilen Bedeu
tung te ilt man das öffentlidie Ver
mögen in Finanzvermögen, V er
waltungsvermögen und öffentlidie 
Sadien. Das Finanzvermögen um
faßt jene Vermögenswerte, die der 
Staat weitgehend privatwirtsdiaft- 
lidi nutzt. Hierzu gehören insbe
sondere die öffentlidien Unterneh
mungen, darüber hinaus aber audi 
Bargeld und geldwerte Redite, also 
zum Beispiel die Rüdilagen der 
Sozialversidierungsträger.

Das Verwaltungsvermögen hat 
unm ittelbar der Erfüllung der öf- 
fentlidi-reditlidien Verwaltungsauf
gaben zu dienen. Hierzu zählen 
die Amts- und Anstaltsgebäude so
wie das dazugehörige beweglidie 
Inventar, ferner öffentlidie Fried
höfe, militärische Übungsplätze u.a. 
öffen tlid ie  Sadien sind sdiließlidi 
jene Vermögenswerte, deren be
stimmungsmäßiger Gebraudi im all
gemein üblichen Rahmen jeder
mann gestattet ist. H ier handelt es 
sidi um Plätze und Straßen, um die 
öffentlidien Gewässer und um den 
Meeresstrand.

. . . verla n g t d ifferenzier te  
B etrachtungsireise

Der überblidc über die Zusam
m ensetzung des öffentlidien V er
mögens zeigt deutlidi, daß der un
differenzierte V ergleidi zwisdien 
der gesam ten öffentlichen und pri
vaten  Vermögensbildung im Hin- 
blidc auf die Frage der Gefährdung

der Eigentumsverfassung in der be- 
stehendenW irtsdiaftsordnung offen
bar wenig sinnvoll ist. A udi die 
glühendsten V erfediter der markt- 
w irtsdiaftlidien Ordnung werden 
n id it verlangen, daß die öffentlidien 
Amtsgebäude, Sdiulen, Kranken
häuser und Friedhöfe, die m ilitäri
sdien Übungsplätze oder gar die 
Straßen und Schiffahrtswege in  der 
M arktw irtsdiaft privates Eigentum 
darstellen sollten.

Soweit die Kritik an der öffent- 
lidien Vermögensbildung die Ei
gentumsfrage in den Vordergrund 
stellt, muß sidi der V ergleidi zwi
sdien der privaten und der öffent
lichen Vermögensbildung allein auf 
das öffentlidie Finanzvermögen, 
und da lediglidi auf das W irt- 
sdiaftsvermögen, also die öffent- 
lidien Unternehmungen beziehen. 
W enn man w eiter berüdcsiditigt, 
daß es überdies eine Vielzahl von 
Unternehmungen gibt, bei denen 
audi in der M arktw irtsdiaft das 
öffentlidie Eigentum gar nicht um
stritten ist, wie zum Beispiel bei 
der Post, bei der Bahn und anderen 
Verkehrsunternehm en sowie bei 
Gas-, W asser- und Elektrizitätswer
ken, so ersdieint es eindeutig, daß 
in der Bundesrepublik trotz der um- 
fangreidien öffentlidien Vermö
gensbildung von einer Aushöhlung 
der Eigentumsverfassung und von 
einer Gefährdung der marktwirt- 
sdiaftlidien Ordnung sidierlidi 
nidit die Rede sein kann.

U nterschätzte P ro d u k tiv itä t  
öffen tlicher In ves titio n en

Abgesehen von den angeblidien 
Gefahren für die W irtschaftsord
nung ist es eine andere Frage, ob 
die öffentlidie Vermögensbildung 
vom Standpunkt einer rationalen 
W irtschaftspolitik her in ihrer Höhe 
als gerechtfertigt angesehen werden 
kann. Setzt man die Maximierung 
des Sozialprodukts und wirtsdiaft- 
lidies W adistum als das Ziel der 
W irtschaftspolitik voraus, so hängt 
diese Reditfertigung von einem 
Produktivitätsvergleidi zwisdien 
den öffentlidien und den privaten 
Investitionen ab.

Die privaten  Investitionen rufen 
in der M arktw irtsdiaft einen Folge
bedarf an öffentlidien Investitionen

hervor. Die Dringlidikeit dieser 
öffentlidien Investitionen wird 
heute oft untersdiätzt. Sowohl die 
Politik der dogm atisdien Propagie
rung einer radikalen marktwirt- 
sdiaftlidien Ideologie als audi 
der m arktw irtsdiaftlidie Prozeß 
selbst haben in der Bundesrepublik 
dazu geführt, daß in der Regel nur 
die privaten Investitionen als wirk
lid i produktiv angesehen werden 
und daß demzufolge der Ausbau 
der Infrastruktur h inter den 
gesam twirtsdiaftlidien Erfordernis
sen zurückgeblieben ist.

Es läßt sich nicht bestreiten, daß 
es heute kaum  produktivere Inve
stitionen als die Förderung des 
Schul- und Ausbildungswesens, die 
langfristige Sicherung der Energie
versorgung und den Ausbau der 
Verkehrswege gibt. Beispielsweise 
belastet die Lichtsignalregelung an 
stark  belebten Kreuzungen in Groß
städten nach neueren Berechnungen 
den V erkehr durch Abbremsen, 
W arten und W iederanfahren jähr
lich etwa mit den zehnfachen Ko
sten, die für den kreuzungsfreien 
Ausbau der Straßen erforderlich 
wären. Sehr berechtigt erscheint 
daher die Forderung, daß gerade 
um der Effizienz der M arktwirt
schaft willen die staatlichen In
vestitionen im Vergleich zu den pri
vaten heute noch mehr steigen 
müssen.

Da die Verwirklichung dieser 
Forderung sogar zu einer weiteren 
V erstärkung der öffentlichen Ver
mögensbildung führen muß, fragt 
es sich nun, ob nicht bei jenen In
vestitionen, deren Nutzen von län
gerer Dauer ist, unter dem Ge
sichtspunkt der zeitlichen Lasten
verteilung die Finanzierung durch 
S taatsanleihen gerechter ist als die 
Finanzierung mit Hilfe von Steuer
einnahmen.

K a rd in a lfra g e !  d a s  „ W ie“ 
d er  V erm ögensb ildung

In einer vollbeschäftigten W irt
schaft kommt es in diesem Zusam
menhang möglicherweise darauf 
an, ob der Kreditschöpfungsspiel
raum des Bankensystems ausge
schöpft ist oder nicht. Im letzten 
Falle führt die Kreditaufnahme des
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Staates infolge der Kreditschöp- 
fung zu einer Steigerung der effek
tiven monetären Nachfrage. Die 
Folge sind Preissteigerungen und 
ein Sinken des Realeinkommens 
der Privaten. Im anderen Falle 
bewirkt die staatliche Kreditauf
nahme, daß die Kredite für den 
privaten Sektor knapper und da
durch teurer werden. Auch dieser 
Weg führt entweder zu Preiserhö
hungen oder zu einer Einschrän
kung der privaten  Investitions
tätigkeit. Iimner bezahlt somit die 
heutige Generation die gegenwär
tig durchgeführten öffentlichen In
vestitionen, unabhängig davon, ob 
sie durch Staatsanleihen oder 
durch Steuern finanziert wurden.

Bei hoher Staatsverschuldung 
sind allerdings zwei unerwünschte 
Nebenwirkungen zu beachten: er
stens eine Behinderung der geld- 
und kreditpolitischen A ktivität der 
N otenbank und zweitens eine 
ungünstige Redistributionswirkung 
infolge der Zinszahlungen.

Zusammenfassend läßt sich also 
sagen, daß das wirklich aktuelle 
Problem der öffentlichen Vermö
gensbildung nicht so sehr das Zu
viel als vielm ehr das Zuwenig be
trifft und daß es darüber hinaus 
offensichtlich m ehr darauf an
kommt, neue Finanzierungsquellen 
zu erschließen als darüber zu dis
kutieren, ob und w ieweit man heute 
die Steuern senken sollte. (mc)

Im Dilemma zwisdien Leitmaxime und Wirtsdiaftspraxis

I n  den letzten anderthalb Jahren 
haben sich viele Bundesbürger, die 
beruflich mit volkswirtschaftlichen 
und finanzpolitischen Fragen ln 
Berührung kommen, gefragt, warum 
die Preise trotz nachlassender Kon
junktur in vielen Branchen ihren 
Anstieg fortsetzen.

B esorgniserregende  
„ M a m m u th a u sh a lte  “

Die Ausfuhrüberschüsse sind w eit
gehend verschwunden, und die In
vestitionslust der Unternehmer hat 
mehr als wünschbar nachgelassen. 
Warum stabilisiert sich also das 
Preisniveau nicht? W er zuweilen 
einen Blick in Konjunkturberichte 
wirft, findet immer w ieder den

Hinweis auf eine Hauptstütze des 
Wirtschaftswachstums: die Nach
frage der öffentlichen Hand.

Die Spartätigkeit und damit die 
Vermögensbildung der Privaten ist 
zwar in den Jahren  nach dem 
Kriege allmählich w ieder ange
stiegen. Aber sie könnte noch stär
ker sein, wenn der Staat nicht 
durch eine systemwidrige Finanz
politik die Sparfähigkeit stark be
hindern würde. Von 1948 bis 1960 
vereinnahm te der Fiskus rund 109 
Mrd. DM mehr, als zur Ausgaben- 
deckung erforderlich gewesen wäre.

W ie w ar diese Entwicklung mög
lich? Unser Steuersystem  begün
stigte durch den starken Anteil

konjunkturempfindlicher Steuern 
die Vermögensbildung der öffent
lichen Hand. Das vielberufene deut
sche W irtschaftswunder lief eine 
Woge von Steuergeldern hervor, 
die die Kassen der öffentlichen 
Haushalte, besonders die der Län
der, überschwemmte. Das führte zu 
einer Ausgabenfreudigkeit, die die 
Haushalte von Jah r zu Jah r an
steigen ließ. Es tröstet uns nicht, 
daß dieses Phänomen schon frühere 
Generationen beunruhigt hat. Der 
berühm te Nationalökonom Adolf 
W agner formulierte vor etwa acht
zig Jahren  das „Gesetz der wach
senden Staatsaufgaben". Da wir 
wissen, daß wirtschaftliche Gesetze 
keine Gesetze im naturw issen
schaftlichen Sinne sind, brauchen 
wir die historische Tendenz des 
steigenden Finanzbedarfs auch nicht 
als Verhängnis hinzunehmen.

Z u v ie l W o h lfa h rtss ta a t?
W eil wir die freiheitliche Staats

und Wirtschaftsordnung, in der wir 
leben, bejahen, müssen wir uns 
jetzt unmißverständlich und nach
haltig gegen die überproportionale 
Ausdehnung der öffentlichen Aus
gaben stemmen. In den letzten 
vier Jahren stiegen die gesamten 
Steuereinnahm en um rund 70 “/o, 
das Bruttosozialprodukt aber nur 
um 46“/». H ätte sich der Steuerzu
wachs proportional zum Volksein
kommen entwickelt, w ären uns in 
diesem Zeitraum „heimliche Steuer
erhöhungen“ von über 11 Mrd. DM 
erspart geblieben.

Es soll nicht verkannt werden, 
daß die Bundesrepublik durch die 
Übernahme der Kriegsfolgelasten
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m ehr Aufgaben zu erfüllen hat, als 
üblicherweise bei einem Staat an
stehen. Die von Jahr zu Jah r stei
genden Zuschüsse zur Rentenver
sicherung werfen aber doch die 
Frage auf, ob nicht des Guten zu
viel getan wird. SchlielSlicfa sollte 
dem wirtschaftlich Tätigen ein ge
wisses Maß an eigener Vorsorge 
für die W echselfälle des Lebens 
und das A lter zugemutet werden. 
Die staatliche Bevormundung kann 
jedenfalls durch ihre Korrumpie- 
rung der Selbstverantwortung zu 
ungewollten gesellschaftspolitischen 
Konsequenzen führen.

Die Beibehaltung der bisherigen 
Finanzpolitik, die durch ihren 
Steuersog zu einer Kapitalbildung 
des öffentlichen Sektors führte, die 
1962 rund 50 “/» der gesamten 
volkswirtschaftlichen Kapitalbil
dung erreichte, würde angesichts 
der lautstarken Propagierung des 
Eigentum-für-alle-Postulats wie ein 
Akt der Bewußtseinsspaltung an
muten.

Sozia lis ie ru n g  a u f  k a lte m  W eg e . . .

Eine radikale Änderung des gel
tenden Finanzsystems ist daher 
erforderlich. Nicht nur, um das 
Steueraufkommen, das beängsti
gend nahe an die 100-Milliarden- 
Grenze herangekommen ist, nicht 
w eiter anschwellen zu lassen, son
dern um die am Horizont auftau
chende Gefahr neuer Steuererhö
hungen zu vermeiden. Da dem 
Bund in den kommenden Jahren 

, mit Gewißheit mehr Aufgaben zu
fallen werden, besonders in der

Landesverteidigung und im V er
kehrswesen, wird er bestrebt sein, 
seinen Anteil am Steueraufkom
men zu erhöhen. Gelingt dies nicht, 
was bei dem gegenwärtigen Sy
stem der Verteilung der öffent
lichen Einnahmen denkbar wäre, 
wird sich der Bund in der Zwangs
lage sehen, entweder neue Steuern 
zu »erfinden“ oder die ominöse 
Ergänzungsabgabe zur Einkommen- 
und Körperschaftsteuer einzuführen.

Eine derartige Entwicklung würde 
die Übermacht des Staates wohl so 
stark fördern, daß die bestehende 
Eigentumsordnung durch eine kalte 
Sozialisierung in Gefahr geriete.

. . . n u r  durch  B e s in n u n g  
z u  verh in d ern !

Die öffentliche Hand muß sich 
wieder der „klassischen" Etatregel 
bewußt werden, wonach im w esent
lichen nur die laufenden Ausgaben 
über Steuern zu finanzieren sind, 
während für Investitionen vorwie
gend Kredite aufgenommen w er
den müssen.

Die Reprivatisierung des staat
lichen Vermögens muß beschleu
nigt fortgesetzt werden, denn die 
gewerbliche Betätigung der öffent
lichen Hand hat bereits einen Um
fang angenommen, der sich schlecht 
mit einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung verträgt. H ierbei sind ge
eignete Maßnahmen zu treffen, die 
verhindern, daß bei der Liquidie
rung des öffentlichen Vermögens 
in einem ungünstigen Zeitraum 
Gefahren für die Konjunktur ent
stehen. (Wa.)

Öffentliche Vermögensbildung keine Grundsatzfrage I

I n  die Diskussion um eine gerech
tere Vermögensbildung wurde ver- 
ständlicherweise auch die öffent
liche Vermögensbildung einbezo
gen. Die Einbeziehung der öffent- 
lidien Vermögensbildung bezog 
sich vor allem auf ihren Anteil. 
Das Ausgangsmaterial für diese 
Diskussion bietet die volkswirt
schaftliche Gesamtrechnung.

Einkomm enströme . . .
Nach dieser Gesamtrechnung er

gibt sich die öffentliche Vermö
gensbildung aus den laufenden Ein

kommen des Staates und der öf
fentlichen Körperschaften (Steuern, 
Sozialbeiträge, Erträge öffentlicher 
Unternehmen usw.) plus der V er
mögensübertragung an den Staat 
abzüglich der laufenden Ausgaben 
des Staates (Warenbezüge, Löhne, 
Gehälter, Pensionen, Subventionen 
und Sozialleistungen aller Art) und 
den Vermögensübertragungen an 
Unternehmen und private Personen 
(verlorene Zuschüsse). Nach den 
letzten für 1961 vervollständigten 
Angaben ergibt sich folgende Rech

nung in M illiarden DM: (115,7 +  
1,0) — (89,7+6,3) =  20,7 Mrd. DM 
öffentliche Vermögensbildung.

Bezogen auf die Gesamteinnah
men der öffentlichen Hand betrug 
die öffentliche Vermögensbildung 
knapp 18"/#; bezogen auf die Netto
einkommen des S taates (laufende 
Einnahmen — Subventionen und 
Sozialleistungen) beträgt der An
teil 27 Vo. Bezogen auf die gesamte 
Nettovermögensbildung der west
deutschen W irtschaft hat die öf
fentliche Vermögensbildung einen 
Anteil von 32 “/«. Abweichungen 
von diesen Daten ergeben sich vor 
allem durch unterschiedliche Be- 
rücksiditigung der Vermögensüber
tragungen, so daß un ter verschie
denen Gesichtspunkten unterschied
liche Abgrenzungen möglich sind. 
Für eine funktionale Betrachtung 
muß z.B. die Summe der staat
lichen Verm ögensübertragungen an 
nichtstaatliche Institutionen und 
Personen der öffentlichen Vermö
gensbildung zugerechnet bleiben. 
Dadurch erhöht sich die staatlich 
m anipulierbare Kapitalmasse im 
Vergleich zur vorangestellten Rech
nung noch um 30 “/o.

. . . n ich t im m e r  r ich tig  gedeutet

Diese Berechnungen zeigen, daß 
in der als M usterland liberaler 
W irtschaftsgestaltung apostrophier
ten Bundesrepublik die öffentliche 
Vermögensbildung ein relativ  hohes 
Gewicht^ hat, daß dieses Gewicht 
zur Zeit größer ist als in allen 
westlichen Nachbarstaaten, für die 
vergleichbare Daten vorliegen, und 
daß die öffentliche Vermögensbil
dung auch im V erhältnis zur Ein
kommensentwicklung des Staates 
und der gesamtwirtschaftlichen Ver
mögensbildung eine allgemein stei
gende Tendenz aufweist. Außer
dem übersteigt diese Vermögens
bildung den direkten Investitions
bedarf des Staates um mehr als das 
Doppelte. M ehr als die Hälfte 
der öffentlichen Vermögensbildung 
dient über den Geld- und Kapital
m arkt der M itfinanzierung priva
ter und halböffentlicher Investi
tionen.

Diese Tatsache hat eine vielfäl
tige Kritik hervorgerufen. Was 
aber w ird hier kritisiert? Statisti
sche Größenordnungen können
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nicht „an sich" oder „für sich al
lein" beurteilt werden. Ob sie groß 
oder klein erscheinen, ist vielfach 
eine Frage vorgefaßter Nonnvor- 
stellungen, wobei die untersdiied- 
lidien statistischen Abgrenzungen 
und Zurechnungen oft unberück
sichtigt bleiben. Entscheidend sind 
allein die von bestimmten Geld- 
und Kapitalströmen und ihren Ver
teilungsproportionen ausgehenden 
wirtschaftlichen und sozialen Aus
wirkungen.

D ringliches A n lie g e n  
„ In fra ttr u k tu r “

Die westdeutsche W irtschaft hatte 
nach den Jahren der Kriegsrüstung, 
der Kriegszerstörung, der Abspal
tung Mittel- und Ostdeutschlands 
und der nachfolgenden Stagna
tionsperiode eine außergewöhn
liche Ausgangsposition. Die Bun
desrepublik erreichte nach 1950 
überdurchschnittlich hohe Wachs
tumsraten, und sie benötigte dafür 
überdurchschnittlich hohe Investi
tionen. Die Finanzierung dieser 
Investitionen verteilte sich auf die 
in den Unternehmen anfallenden 
Eigenmittel, die relativ  starr dort 
eingesetzt wurden, wo die Gewinne 
anfielen; auf geringe private „Er
sparnisse", die direkt oder über 
den Bankapparat dort eingesetzt 
wurden, wo günstige Ertragschan
cen erwartet wurden.

Aber außerdem w aren infolge 
der vorausgegangenen Entwicklung 
überdurchschnittlich große Investi
tionen vor allem im sogenannten 
Infrabereich notwendig, die keine 
unmittelbaren Ertragschancen auf
wiesen. Teilweise waren im Rah
men des W iederaufbaus auch halb
öffentliche und private Investitio
nen notwendig, die m it besonderen 
Risiken behaftet w aren oder bei 
denen die Kapitalverzinsung im 
Interesse größtmöglicher Preissta
b ilität unter dem Durchschnitt blei
ben mußte. Die Finanzierung die
ser volkswirtschaftlich notwendi
gen, im marktwirtschaftlichen Sinn 
aber ertragslosen oder ertrags
armen Investitionen konnte nur 
üb er die öffentliche Hand erfolgen.

Im  öffentlichen Bereich vollzog 
sich die Finanzierung dieser Inve
stitionen im Rahmen des öffent
lichen Haushalts. Im privaten Sek

to r  erfolgte der Einsatz dieser öf
fentlichen Mittel vor allem in Form 
von verlorenen Zuschüssen (Ver
mögensübertragungen) oder als 
zinsverbilligte Kredite bzw. als 
D irektkredite oder Kredite, die mit 
besonderen staatlichen Bürgschaf
ten ausgestattet waren, da sie unter 
anderen Umständen vom privaten 
Bankapparat nicht verm ittelt w er
den konnten. Die verlorenen Zu
schüsse und zinsverbilligten Kre
dite beeinflußten ihrerseits die 
Kalkulationsbasen und ermöglich
ten so den zusätzlichen Einsatz pri
vater normalverzinster Mittel, die 
unter anderen Umständen für der
artige Investitionen nicht gegeben 
worden wären. Auf diese W eise 
konnte durch den Einsatz öffent
licher M ittel auch der private Ka
pitaleinsatz gesteuert werden. Der 
Nachkriegswohnungsbau wurde ge
rade durch diesen „Vermögensein
satz" ganz entscheidend beeinflußt.

Die öffentliche Vermögensbildung 
erwies sich somit als eine w irt
schaftspolitische M anipulations
masse, mit der marktkonforme 
Steuerungsfunktionen erzielt w ur
den, die mit ertragsorientierten pri
vaten  Kapitalm itteln nicht erreicht 
w erden konnten. Der schnelle und 
relativ  störungsfreie wirtschaftliche 
Aufbau der Bundesrepublik dürfte 
nicht zuletzt gerade durch diesen 
Einsatz der relativ  großen öffent
lichen Vermögensmittel ermöglicht 
w orden sein.

S tä rkere  ö ffen tliche Verm ögens-
h ild u n g  a ls N a ch h o lb ed a rf . . .

Das extreme Gegenbeispiel zur 
Bundesrepublik ist Belgien. In Bel
gien hat in den letzten Jahren eine 
öffentliche Vermögensbildung nicht 
stattgefunden. Der belgische Staat 
mußte zur Durchführung seiner In
vestitionen private Kapitalm arkt
mittel aufnehmen. Eine staatliche 
M anipulationsmasse im Interesse 
der Investitionsanreizung fehlte. 
Die gesamtwirtschaftliche Investi
tionsquote und damit auch die 
W achstumsrate der belgischen 
W irtschaft w ar in diesen Jahren 
w eit niedriger als in allen anderen 
Staaten der Europäischen W irt
schaftsgemeinschaft. Die W achs
tum srate des realen Sozialproduk
tes w ar in den Jahren  von 1950 bis

1960 ^  nur für diese Jah re liegen 
vergleichbare Daten vor — in der 
Bundesrepublik m ehr als dreimal 
so groß wie ln Belgien, während 
die anderen Länder der Europäi
schen W irtschaftsgemeinschaft sich 
nach der Höhe ihrer Wachstums
raten  wie auch nach der Bedeutung 
ihrer öffentlichen Vermögensbil
dung ziemlich genau zwischen Bel
gien und der Bundesrepublik ein
reihen lassen.

Im internationalen Vergleich ist 
außerdem zu beachten, daß unsere 
Nachbarländer einen größeren Teil 
ihrer nicht unm ittelbar produktiven 
Investitionen bereits ln den ersten 
Nachkriegsjahren durchgeführt 
haben, in denen bei uns eine ver
gleichbare Investitionstätigkeit fehl
te. Demgemäß w ar auch das Ge
wicht der öffentlichen Vermögens
bildung in dieser Zeit ln anderen 
Ländern größer als bei uns.

Noch Im Jahre 1950 — das ist das 
erste Jahr, für das vergleichbare 
Daten vorliegen — w ar sowohl in 
Frankreich als auch in den Nieder
landen die öffentliche Vermögens
bildung relativ  größer als bei uns, 
und sie entsprach damals in diesen 
Ländern den zur Zeit bei uns er
reichten Größenordnungen. Gegen
über den Nachbarländern weist die 
Bundesrepublik neben ihrem insge
samt erhöhten Nachholbedarf auch 
eine verzögerte Entwicklungskurve 
auf, die die derzeitige höhere V er
mögensbildung der Bundesrepublik 
erklärt.

. . . u n d  a ls W irtschaftsstab ilisa tor

Außerdem zeigt die Höhe der 
öffentlichen Vermögensbildung ln 
den einzelnen Jahren  seit 1950 eine 
auffallende Konjunkturabhängig
keit, Der Anteil der öffentlichen 
Vermögensbildung ging in  Auf
schwungphasen — mit überdurch
schnittlichem Anstieg der privaten 
Investitionen und nachhinkenden 
öffentlichen Einkommen —  zurück, 
während er ln Stagnationsperioden 
mit unterdurchschnittlichen Zu
wachsraten der privaten  Investitio
nen und überdurchschnittlich hohen 
öffentlichen Einnahmen anstieg. 
Dies erklärt wiederum zu einem 
Teil den Anstieg der öffentlichen 
Vermögensbildung in den letzten 
zwei Jahren.
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Die öffentliche Vermögensbildung 
hat durdi ihre antizyklisciie Aus
gleichsfunktion und durch ihre an 
übergeordneten Zielsetzungen mög
liche O rientierbarkeit eine große 
wirtsdiaftspolitische Bedeutung. Sie 
ist auch in einer Marktwirtschaft 
eine Voraussetzung für eine w irt
schaftlich und sozial optimale Ent
wicklung.

Hohe W achstumsraten und eine 
ausgeglichene Wirtschaftsentwick
lung erfordern nicht nur hohe Inve
stitionsquoten an sich, sondern auch 
eine relativ  hohe Beteiligung der 
öffentlichen Hand an der Kapital

aufbringung. So betrachtet erscheint 
die öffentliche Vermögensbildung 
in der Bundesrepublik keinesfalls 
überhöht. Ihr Ausmaß wurde im 
Gegensatz zu herrschenden ideolo
gischen Vorstellungen durch die be
sonderen entwicklungsbedingten
V erhältnisse in der Bundesrepublik 
bestimmt. Und diese in der Bundes
republik bestehenden Verhältnisse 
erfordern noch immer eine „über
durchschnittlich" hohe öffentliche 
Vermögensbildung, die im allge
meinen Interesse nur bewußter und 
noch gezielter eingesetzt w erden 
sollte. (Hl.)

Expandierender Anteil am wachsenden Sozialprodukt

D e r  Staat w ar im Jahre 1962 an 
der gesamten Netto Vermögensbil
dung der Bundesrepublik von rd. 
59 Mrd. DM mit knapp 23 Mrd. DM 
beteiligt. Das entspricht einem An
teil von mehr als 38 Vo. 1958 lag 
dieser Anteil noch bei 27 Vo. Inner
halb der letzten vier Jahre  hat 
also ein deutlicher Strukturwandel 
in der Vermögensbildung zugun
sten der öffentlichen Hand sta tt
gefunden. Im gleichen Zeitraum 
ist der Anteil der privaten Haus
halte nahezu konstant geblieben, 
während der Anteil der Unterneh
men beträchtlich, nämlich von fast 
44 Vo auf 32 Vo, zurückgegangen ist.

Nutznießer der rückläufigen 
Selbstfinanzierungsquote der Un
ternehmen w ar also entgegen den 
Hoffnungen der Eigentumspolitiker 
nicht die breite Masse der Bevöl
kerung, sondern der Staat.

U nrealistische F orderung

Kein W under, wenn die Vermö
gensbildung der öffentlichen Hand 
seit einiger Zeit vor allem im Rah
men der Eigentumsdiskussion auf 
heftige Kritik stößt. Das überpro
portionale Anwachsen des öffent
lichen Vermögens w irke sich hem
mend auf eine intensivere Vermö
gensbildung in breiten Bevölke
rungsschichten aus, so wird argu
mentiert. Deshalb sei ein Abbau 
der öffentlidien Vermögensbildung 
dringend erforderlich.

Diese Forderung ist gewiß nahe
liegend und angesichts des noch 
keineswegs zum Stillstand gelang
ten Prozesses der Vermögenskon
zentration auch durchaus berech
tigt. Nur, in dieser globalen Form 
ist die Forderung unrealistisch — 
das sollten auch die Eigentums
politiker möglichst rasch einsehen. 
Denn die Vermögensbildung des 
Staates ist ein überaus komplexer 
Vorgang, der eine differenzierende 
Betrachtung erforderlich macht, 
wenn man sich nicht weiterhin der 
Chance begeben will, die öffent
liche Vermögensbildung mit den 
allgemeinen Zielen der Wirtschafts
und Gesellschaftspolitik in Ein
klang zu bringen. Dazu bedarf es 
allerdings auch einer stärkeren Ab
stimmung zwischen Wünschen und 
Möglichkeiten, was insbesondere 
die Diskussion um die Privatisie
rung der öffentlichen Vermögen 
bisher noch vermissen läßt.

P riva tis ie ru n g  voran tre iben  . . .

Schätzungen zufolge bewegt sich 
heute das gesamte öffentliche W irt
schaftsvermögen in einer W ertgrö
ßenordnung von 38 bis 39 Mrd. DM. 
Davon entfallen etwa 10 Mrd. DM 
auf den Besitz der öffentlichen 
Hand an Wirtschafts- und Regie
betrieben und etwa 28 bis 29 Mrd. 
DM auf den Beteiligungsbesitz von 
Bund, Ländern und Gemeinden. 
Gemessen an dem wirtschaftlichen

W ert verm ehrt sich das öffentliche 
W irtschaftsvermögen heute wert
mäßig um etwa 3 Mrd. DM jährlich.

Die bisherigen Privatisierungs
maßnahmen sind also offenbar 
nicht mehr als ein Tropfen auf 
einen heißen Stein gewesen. Zwei
fellos kann und sollte in Zukunft 
— trotz der hinlänglich bekannten 
Schwierigkeiten — eine aktivere 
Privatisierungspolitik getrieben 
werden. Resignation w äre gewiß 
unangebracht; ebenso unangebracht 
aber auch allzu hochgespannte 
Erwartungen.

. . .  auch  im  so z ia len  W ohnungsbau!

Das gilt auch im Hinblick auf 
die sogenannte Privatisierung des 
sozialen W ohnungsbaus. In der 
Tat, es ist nicht einzusehen, warum 
wir eigentlich bei uns selbst zur 
M iete wohnen sollen. N ur lassen 
sich die gesamten bisher in den 
öffentlich geförderten sozialen 
W ohnungsbau gesteckten staat
lichen Mittel von etwa 40 Mrd. DM 
eben nicht so ohne weiteres „pri
vatisieren". Sowohl vom Dar
lehenscharakter dieser Mittel als 
auch von der W ohnungsform und 
der Kaufwilligkeit der derzeitigen 
M ieter sozialgebundener und un
kündbarer W ohnungen her erge
ben sich Grenzen für eine Privati
sierung. Dennoch brauchte keines
wegs alles beim alten zu bleiben. 
Das gilt vor allem hinsichtlich der 
ganz oder überwiegend iin-Besitz 
des Bundes befindlichen Mietwoh
nungen; das gilt auch von der im 
Zweiten W ohnungsbaugesetz ge
gebenen Möglichkeit, bei der Dar
lehensgewährung die Verkaufsver
pflichtung für Ein- und Zweifami
lienhäuser festzulegen — eine 
Möglichkeit, von der generell Ge
brauch gemacht werden sollte.

V orerst ist jedoch — das sollte 
man mit aller Deutlichkeit sehen — 
nicht m it einem nennenswerten 
Abbau des bestehenden Vermö
gens der öffentlichen Hand zu 
rechnen.

N atürliche  K onsequenzen

Darüber hinaus muß man sich 
aber auch darüber im klaren sein, 
daß die Sachvermögensbildung der
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öffentlidien Hand, auf die bereits 
in den letzten zehn Jahren fast 
3 6 ”/i) der gesamten Vermögensbil
dung in  der Bundesrepublik ent
fielen, in den nädisten Jahren wei
te r  steigen wird.

M an denke doch nur einmal 
an die zunehmenden Ansprüdie 
an Straßenbau, Gesundheitswesen, 
W issensdiaft und Bildung, Entwidc
lungshilfe, Luftsdiutz etc. Diese 
A rt der öffentlidien Vermögens
bildung hängt nun einmal eng mit 
dem  W adistum  des Sozialprodukts 
und des Lebensstandards zusam
men. W enn sidi immer mehr Bür
ger ein  Kraftfahrzeug oder ein 
Eigenheim leisten können, dann 
w erden audi immer größere Auf
w endungen für den Straßenbau, 
die V erkehrssidierheit und das 
Siedlungswesen erforderlidi — mit 
allen Konsequenzen, die sidi dar
aus für die staatlidie Vermögens
bildung ergeben.

L a n g fr is tig e r  F in a n sp la n  
no tw en d ig

Zweifellos könnte aber der Ver- 
mögenszuwadis der öffentlidien 
Hand von der Finanzierungsseite 
her gebremst werden, und zwar 
dadurdi, daß einmal die öffent
lidien Investitionen in stärkerem  
Maße als bisher aus Anleihen statt 
aus Steuergeldern finanziert w er
den. Ein antiquiertes Haushalts- 
redit sollte dodi w irklidi kein Hin
dernis dafür sein. Zum anderen 
sollte im Rahmen der geplanten 
Finanz- und Steuerreform ein ent- 
sdieidender M angel unseres gegen
wärtigen Steuersystems beseitigt 
werden, der darin besteht, daß 
sowohl von der Aufteilung der 
Steuerquellen zwisdien Bund, Län
dern und Gemeinden als audi von 
der Steuerprogression bei unver
änderten Tarifen starke Impulse 
auf die Konzentration des Eigen
tums in der öffentlidien Hand aus
gehen.

Die Tatsadie, daß die Bundes
republik im internationalen Ver- 
gleidi der Steuerlastquoten mit
33,3 ”/o (1961) nodi vor Frankreidi, 
Großbritannien, den Niederlanden, 
den USA und Belgien rangiert, 
dürfte ebenfalls dazu beigetragen 
haben, daß die öffentlidie Geld
vermögensbildung bei uns in den 
letzten zehn Jahren w eit über dem 
internationalen D urdisdinitt lag. 
Um so notwendiger ist daher ein 
langfristiger Finanzplan, der die 
Ergebnisse und Vorhaben von 
Bund, Ländern, Gemeinden und So- 
zialversidierung in einer einheit- 
lidien übersid it zusammenfaßt und 
damit die Voraussetzung für die 
immer dringender w erdende Ab
stimmung und Koordinierung der 
öffentlidien Haushalte sdiafft. Eine 
rationelle Verwendung der Steuer
m ittel könnte wiederum entsdiei
dend zur Normalisierung der öf- 
fentlidien Vermögensbildung bei
tragen. (Lh)

Machen
Sie sich
und
Ihrem
Wagen
eine

Intinenlal
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